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DER MARKTGEMEINDE HARMANNSDORF  

Der 20. September war ein großer Festtag für unsere Gemeinde, 

aber vor allem für unser Hetzmannsdorf. Landesrat Mag. Karl  

Wilfing eröffnete das in den letzten 2 Jahren völlig umgebaute und 

neu gestaltete Dorflokal und Jugendheim in Hetzmannsdorf. Die 

Obfrau der NÖ-Dorferneuerung Maria Forstner brachte ebenfalls 

Lob und Geschenke vom Land NÖ und gemeinsam ehrten die 

beiden die Hauptverantwortlichen von Dorferneuerung, Jugend 

und Feuerwehr Hetzmannsdorf.                          (Fortsetzung Seite 4) 

LR Mag. Karl WILFING eröffnet 
Dorflokal und Jugendheim Hetzmannsdorf 



Werte Gemeindebürgerinnen ! 

Werte Gemeindebürger ! 

Liebe Jugend ! 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können einen ra-

schen Fortgang bei der Kindergartenbaustelle verfol-

gen. Für jene die nicht bei der Baustelle vorbeikom-

men, haben wir in dieser Ausgabe einige Bilder veröf-

fentlicht, die uns beweisen, dass wir gut in der Zeit lie-

gen und unsere Kleinkinder zurecht auf einen Einzug im 

neuen Haus bereits im September 2016 hoffen dürfen. 

Trotz der prognostizierten Budgeteinbußen durch die Steuerreform, die ja an-

geblich soviel in die Börserl der Bürgerinnen und Bürger bringen soll, sind wir in 

der Lage ohne Verzögerung die Arbeiten im Schulareal für Kindergarten und 

auch alle anderen Kinder zu vollenden. 

Das stimmt uns Verantwortliche in der Gemeinde sehr positiv und wir glauben 

uns mit diesem Programm durchaus auf dem richtigen Weg. Nur einige Funktio-

näre unserer neuen politischen Gruppierungen sind nicht mit unserer Arbeit zu-

frieden. Bei jeder Sitzung und in jeder Ausgabe ihrer Magazine und Informati-

onsblätter weisen sie auf angeblich von Ihnen entdeckte Mängel, durchwegs auf 

Nebenschauplätzen hin. In der letzten Sitzung hat sogar ein Gemeinderat die 

Rückersdorfer Dorferneuerung mit einer "dubiosen Firma die Fördergeld kas-

siert" verwechselt. 

2 Dinge trau ich mir mit Fug und Recht behaupten: 

* Die Grünen und Gelben werden mit aller möglichen Anstrengung die mehr-

fach tausend gepflanzten Bäume der Rückersdorfer DOERN, die diese seit dem 

Millennium 1996 bis heute jährlich gepflanzt und gepflegt haben sicher nicht 

mehr aufholen. 

* Kein Bürgermeister der Welt kann eine anerkannte Tätigkeit einer anderen 

politischen Gruppierung lächerlich machen. Wenn diese Taten,  Pläne oder Ziele 

auch Hand und Fuß haben, wird er das nicht schaffen. Lächerlich werden sich 

nur unrealistische, unverwirklichbare, konfuse und unorganisierte Forderungen 

machen und zwar ganz von selbst. Dazu braucht es kein Zutun Anderer. 

Wir nehmen konkrete und umsetzbare Vorschläge sehr ernst (siehe Boden-

bündnis) und setzen solche rasch um. Fantasien und unerfüllbare Wünsche 

müssen und werden wir im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger auch weiter-

hin ablehnen oder zurückweisen. 

 

 

 

  Ihr Norbert Hendler 

  Bürgermeister 
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Die Marktgemeinde Harmannsdorf teilt in tiefer Trauer und Ergriffenheit mit, 
dass Herr 

Ökonomierat Johann Hendler 

Ausgezeichnet mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich 
Silbernen Ehrenzeichen für die Verdienste um das Land NÖ 

Großen Ehrenzeichen um verdiente Genossenschafter 
Träger des goldenen Ehrenrings der Marktgemeinde Harmannsdorf 

 

am Mittwoch, dem 7. Oktober, nach erfülltem Leben, wohl vorbereitet 
im 87. Lebensjahr in die Ewigkeit abberufen wurde. 

 

Herr ÖkR Hendler hat sich durch sein Pflichtbewusstsein und seine Rechtschaffenheit in hohem Masse um 
unser Land, unseren Bezirk und unsere Gemeinde verdient gemacht. In allen Funktionen, die er im Laufe 
seines Lebens ausgeübt hat, hat er durch seine Persönlichkeit und seinen hohen Einsatz für die Menschen 
großes Ansehen erworben. 

In ewiger Verbundenheit 
MARKTGEMEINDE HARMANNSDORF 

KINDERGARTEN  HARMANNSDORF-RÜCKERSDORF 

Mitte September begannen die Arbeiten 

zum Kindergartenneubau Harmannsdorf 

- Rückersdorf. Im Vorfeld wurde von der 

Firma Leithäusl der Unterbau für die 

Baustellenzufahrt errichtet. Die Infra-

struktur wie Ringwasserleitung und Ka-

nal in die Dechant Weiss-Gasse wurde 

ebenfalls von der Firma Leithäusl errich-

tet und ist bereits fertiggestellt. Dabei 

wurden auch 2 neue Hydranten für un-

sere Feuerwehr aufgestellt. 

Mit 12. Oktober wurde die Bodenplatte 

die einige 100 m² groß ist, betoniert. Die Arbei-

ten gehen plangemäß voran und wenn das 

Wetter so bleibt steht einem Weiterbau in den 

nächsten Wochen nichts im Wege. Im Gemein-

deamt wird auch bereits rasch an den nächsten 

Projektstufen weitergeplant. Die bisherigen 

EVN-Anschlüsse unserer Schulen bekommen 

einen neuen Standort und werden in die Erde 

verlegt. Die Kindergartengasse mit Gehsteig 

und Übergängen, die für 2016 im Straßenbau-

programm zur Umsetzung bleiben, geht in die 

finale Planungsphase. 



DOERN-Obfrau Marion Bartl durfte 

eine zahlreiche Schar an Ehren-

gästen begrüßen. Neben Landes-

rat Mag. Karl Wilfing und Obfrau 

Maria Forstner vom Land NÖ ka-

men aus dem Bezirk Polizei Kdt. 

Dr. Siegfried Krische, Bgm. Mag. 

Norbert Hendler, Bgm. A.D. Dir. 

Leopold Steindl, Vizebgm. Ing. Ro-

man Kampleitner, Baumeister 

GfGR. Ing. Jan Salbrechter und 

von der DOERN-NÖ DI Margit  

Fiby. Eine Reihe von Ortsvorste-

hern und Gemeinderäten waren anwe-

send und durften der Festmesse, zele-

briert von Pfarrer GR Stanislaw Zawila 

beiwohnen. Nach dieser folgten An-

sprachen von Bgm. Hendler, Lan-

desobfrau Maria Forstner und die Fest-

rede von LR. Mag. Karl Wilfing. 

Nach der Festrede ehrten die Landes-

gäste eine Reihe verdienter Hetz-

mannsdorfer, die seit der Planung und 

der Beschlussfassung dieses Projektes 

für die reibungslose Abwicklung des 

Umbaus gesorgt hatten. 

LR Wilfing hatte Urkunden von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll im Gepäck die er Franz Berthold, 

Franz Gschwent und Thomas Gschwent überreichte. Maria Forstner ehrte Obfrau Marion Bartl mit 

dem Silbernen Ehrenzeichen der DOERN-NÖ. 

Die Musik während der Messe und auch beim Frühschoppen wurde von der Blasmusikkapelle 

Ernstbrunn beigesteuert. Die Gäste unterhielten sich prächtig und die Jugend Hetzmannsdorf, die 

fleißig kellnerte, feierte danach Ihre wohlverdiente Ehrung und ihr neues tolles Jugendheim.  
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DORFHAUS - HETZMANNSDORF     (Fortsetzung) 



Jedes Jahr findet abwechselnd in einer unserer Ortschaften der Pfarrgemeinden  Har-

mannsdorf und Stetten ein Ministranten-Nachmittag 

statt. Heuer trafen sich unsere Minis am 19. September 

in Mollmannsdorf, wo sie bei Spiel und Spaß einen lusti-

gen Spielenachmittag verbrachten, der mit einer ge-

meinsamen Messe endete. 

Unser Herr Pfarrer Stanislaw Zawila konnte 32 Minist-

ranten begrüßen und war auch einige Zeit bei diversen 

Stationen – wie Gerüche erkennen, Scrabble, Dalli 

klick, Mini-Quiz, Kreuz mit Handabdruck und einem   

actionreichen Parcours – mit dabei. 

Dies soll ein kleines Dankeschön an unsere fleißigen 

Ministranten sein, die ihren Dienst in der Kirche freiwillig 

und verantwortungsbewusst erledigen.   GR Karin Beer 

VOLKSSCHULKINDER - VERKEHRSERZIEHNUNG 
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MOLLMANNSDORF - MINISTRANTENNACHMITTAG 

Für unsere Kleinsten, hier 

die 1. Klasse VS, ist Ver-

kehrserziehung enorm 

wichtig. Gott sei Dank er-

klären sich unsere Poli-

zisten in Korneuburg im-

mer wieder bereit die 

Grundbegriffe des Verhal-

tens im Straßenverkehr 

jährlich zu vermitteln. Un-

sere kleinen Taferlklas-

sler hatten sichtlich Spaß 

und am Ende der 

"Lernstunde" waren noch Bgm. Mag. Norbert Hendler und Vizebgm. Ing. Roman Kampleit-

ner hinzugekommen. Danke an die Direktion, das Lehrpersonal und an die Polizeiinspekti-

on für die alle Jahre immer wieder gelungene Aktion. 



Nach der Ankündigung in der letzten Gemeindezeitung wurden wir gebeten noch extra die Standor-

te aller Defis im Gemeindegebiet abzubilden . Dem kommen wir gerne nach: 

"DEFI"-STANDORTE IN DER GEMEINDE 

          Seebarn  - Feuerwehrhaus              Würnitz -  Feuerwehrhaus 

   Hetzmannsdorf - Feuerwehrhaus       Kleinrötz - Feuerwehrhaus 

   Mollmannsdorf - Feuerwehrhaus       Obergänserndorf - Feuerwehrhaus 

 Rückersdorf - Eingang Raiffeisenbank       Rückersdorf - Feuerwehrhaus 
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Die Turn- und Sportunion Harmanns-

dorf hat auch heuer wieder einen 

Wandertag organisiert. Am Sonntag 

den 18. Oktober waren die "Leiser 

Berge" das Wanderziel der Sportbe-

geisterten. Obmann Wolfgang Lehner 

und Organisator Matthias Tröstl konn-

ten eine ansehnliche Zahl wanderbe-

geisterter in Ernstbrunn am Sportplatz 

begrüßen. Am Buschberg wurde unter 

der Kuppel die Mittagsrast angesetzt 

und über das Gipfelkreuz der Rück-

marsch angetreten. Beim ab-

schließenden Heurigenbesuch 

in Ernstbrunn wurden die Kräfte 

wieder aufgetankt und der tolle 

Tag beplaudert. 

Früher wurden im Zeichen der 

Aktion "Fit mach Mit" Busfahr-

ten zur NÖ-Wanderzielen durch 

die Sportunion organisiert.  

Mittlerweile wandert die Union 

seit einigen Jahren in der un-

mittelbaren Umgebung. 

UNION-WANDERTAG 2015 - LEISER BERGE 
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BODENBÜNDNIS NIEDERÖSTERREICH - BEITRITT 

Das Bodenbündnis ist ein Zusammenschluss europäischer Städte, Gemeinden und Regio-

nen. Diese haben sich zum Ziel gesetzt, aktiv für einen nachhaltigen Umgang mit Böden 

einzutreten, eine sozial gerechte Landnutzung und eine verantwortliche kommunale Boden-

politik zu forcieren. Das Bodenbündnis wurde in enger Kooperation mit dem Klimabündnis 

gegründet und daher ist Klimabündnis NÖ im Auftrag des Landes NÖ die Koordinierungs-

stelle für das Bodenbündnis in NÖ. Das Bo-

denbündnis unterstützt Gemeinden bei der 

Abhaltung von Bodenveranstaltungen und mit 

Förderungen.  

Niederösterreich ist führende Bodenbündnis-

Region mit 65 Gemeinden, Wir haben nun in 

der letzten GR-Sitzung unseren Beitritt be-

schlossen und nach den Beitrittsformalitäten 

werden auch wir dort bald Mitglied sein. Ihr 

Umweltgemeinderat, Ing. Roman Kampleitner 
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Erste Hilfe 
Auffrischungskurs  

Gesunde Gemeinde und Rotes Kreuz 
 
Das Einzige, was man in der Ersten Hilfe falsch machen kann, ist nichts tun. 

                                                                   Rotkreuz-Chefärztin Dr. Elfriede Wilfinger 
 
Weil jede Minute zählt. Ein Mensch bricht plötzlich zusammen – was tun bis zum 
Eintreffen der Rettungskräfte? Egal ob lebensrettende Sofortmaßnahmen bei einem 
Herz- Kreislaufversagen oder bei einem Autounfall – wichtig ist zu wissen, was zu  
tun ist. Ersthelfer können in solchen Fällen mit einfachen Handgriffen zum Lebensretter 
werden.  Erste Hilfe kann jeder lernen, es kann jeden treffen. 
 

Inhalte: 
Notruf, Rettungskette, Gefahrenzone und Bergung 
Kontrolle der Lebensfunktionen 
Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage 
Herzinfarkt, Schlaganfall 
Wundversorgung 
Knochen- und Gelenksverletzungen 
Defibrilatoren 

Inkl. Praktische Übungen (bitte bequeme Kleidung wählen) 
 
Der 8 stündige Kurs findet im Feuerwehrhaus in Würnitz statt. 
 

Termine: Donnerstag 29. Oktober  2015  18-22 Uhr 
 Donnerstag    5. November  2015  18-22 Uhr 

 

Anmeldung:     GR.  Christine Berthold 02263/6927 

Anmeldeschluss: 20. Oktober 2015 

Kostenbeitrag:    € 17.- 
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Der Gemeinderat der Marktgemeinde Harmannsdorf trat am 06.10.2015 zur 3. Gemeinderatssitzung in die-

sem Jahr zusammen.  Es wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Verordnung über die Festsetzung des Einheitssatzes zur Berechnung der Aufschließungsabgaben. 
 

Die Einheitssätze für die Berechnung der Aufschließungsabgabe wurden wie folgt festgesetzt: 

Mit Wirksamkeit per 01.06.2016  € 550,-- , mit Wirksamkeit per 01.06.2017  € 575,--,   und  mit Wirksamkeit 

per 01.06.2018  € 600,-- 

  

Verkehrsmaßnahme  Verordnung  50km/h Zone Betriebsgebiet KG. Rückersdorf  
 

Die Marktgemeinde Harmannsdorf beschließt zur Aufrechterhaltung der Sicherheit,  Leichtigkeit  und  Flüs-

sigkeit  des  Verkehrs  im  Ortsgebiet  der  KG  Rückersdorf   eine  "ZONENBESCHRÄNKUNG auf 50 km/h" 

für folgende  Gemeindestraßen:  „GEWERBESTRASSE ,  BAHNSTRASSE ,   BAHNHOFPLATZ   ,  UNBENANNTE 

SCHOTTERSTRASSE  (vor der Firma Esarom)“  

 

Verkehrsmaßnahme Verordnung  30km/h Zone Salzgarten KG. Rückersdorf 
 

Die Marktgemeinde Harmannsdorf beschließt zur Aufrechterhaltung der Sicherheit,  Leichtigkeit  und  Flüs-

sigkeit  des  Verkehrs  im  Ortsgebiet  der  KG  Rückersdorf   eine  "ZONENBESCHRÄNKUNG auf 30 km/h“ 

für folgende Gemeindestraße:  „SALZGARTEN“ 

 

ABA Harmannsdorf BA-17 (Erweiterung KG Rückersdorf): Genehmigung des  Fördervertrages Antrags-

nummer B201027 (Kommunalkredit – Annahmeerklärung) 
 

Der Gemeinde wird für das Bauvorhaben "Abwasserbeseitigungsanlage Harmannsdorf, Bauabschnitt 17 

(Erweiterungen KG Rückersdorf)" über die Kommunal Kredit (Antragsnummer AB201027) eine Förderung 

von EUR  11.664,-- in Form von Investitionszuschüssen gewährt (entspricht einem Fördersatz von  8,00% 

der förderbaren  Investitionskosten von EUR  80.000,--). Die entsprechende Annahmeerklärung dazu wurde 

beschlossen. 

 

Bestellung von Ortsvertretern nach § 9 GVG (Grundverkehrsgesetz) 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 NÖ Grundverkehrsgesetz 2007 LGBl.Nr.: 6800-5 hat der Gemeinderat nach jeder Gemein-

deratswahl  mindestens  eine Person als Ortsvertreter oder  Ortsvertreterin  zu bestellen. Diese muss mit 

den örtlichen Gegebenheiten vertraut und Landwirtin oder Landwirt sein. 

Die Ortsvertreterin oder der Ortsvertreter hat die Grundverkehrsbehörde und Bezirksbauernkammern  bei  

der Ermittlung von Interessenten oder Interessentinnen und des ortsüblichen Verkehrswertes zu unterstüt-

zen.  Die Gemeinde hat diese Aufgabe im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 

Für die Orte wurden bestellt:    

Harmannsdorf-Rückersdorf: GfGR. Josef Hirsch,    Hetzmannsdorf:  GR Christine Berthold,   

Kleinrötz: Rudolf Trettenhahn,  Mollmannsdorf: OV Hermann Wittek,  Obergänserndorf:  GfGR Günther 

Lackermayer,  Seebarn:  GfGR. Josef Hirsch,  Würnitz:    GR Josef Wannerer 
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BERICHTE VOM GEMEINDERAT VOM 6. OKT. 2015 



Bestellung eines Energiebeauftragten 
   

Seitens der Marktgemeinde Harmannsdorf ist ein Energiebeauftragter zu bestellen. Herr Vizebürgermeister 

Ing. Roman Kampleitner wird mit dieser Funktion betraut werden. 
 

Essensbeiträge Kindergärten 
     

Um dem  Defizit bei den Essensbeiträgen in der Höhe von € 15.092,46 teilweise entgegenzuwirken, ist die 

Erhöhung der Essensbeiträge mit dem Kindergartenjahr 2015/2016 auf   € 3,10 / Portion bestätigt  worden.  

Von einer weiteren Erhöhung  zum Erzielen einer Kostendeckung ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 wur-

de vorerst  Abstand genommen. Die weitere Kostenentwicklung wird beobachtet.  
 

Hausbegehungen – (Abgleich des tatsächlichen Bestandes mit den Unterlagen des Bauamtes  und der 

Abgabenbehörde) 
 

Grundsatzbeschluss:  Zum Zwecke der Abstimmung örtlicher Gegebenheiten (tatsächlicher Bestand von 

Bauten, tatsächlich angeschlossene Geschosse für Wasser und Kanal, Müllbehälterbestand, ....) mit den 

Unterlagen der Baubehörde bzw. den Vorschreibungen der Abgabenbehörde, soll in den nächsten Jahren 

eine Begehung der Liegenschaften stattfinden.  

Zielsetzung: Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Abgabenpflichtigen , sollen bei dieser Begehung 

„vergessene Abgabentatbestände“ (nicht gemeldete Zubauten, Wintergärten, Dachausbauten, …..) erho-

ben werden.  

Die Art und Weise, ob mit einer Fremdfirma (wird bereits von einigen Gemeinden positiv gehandhabt) oder 

mit Personal der Gemeinde und Ortsvertretern wird noch zu überlegen sein. 

Fakt ist aber auch, dass mit dieser Aktion der gesetzliche Auftrag des Bürgermeister und der Amtsverwal-

tung erfüllt wird, die der Gemeinde zustehenden Abgaben und Gebühren ordnungsgemäß und in voller 

Höhe verrechnen zu können. 
 

Beitritt Gemeinde Harmannsdorf – Bodenbündnis 
 

Über Antrag der 7-ORTE Bürgerliste wurde der Beitritt der Marktgemeinde Harmannsdorf zum Bodenbünd-

nis beschlossen. 
 

TOP 15: Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2015/2016 
 

Vom Land NÖ wird über Ansuchen an sozial bedürftige Personen ein einmaliger  Heizkostenzuschuss  für   

die    Heizperiode    2015 / 2016     in   der   Höhe    von     EUR   120,--     ausbezahlt.  Der  Heizkostenzu-

schuss  wird  an  jene  NÖ Bürgerinnen und Bürger ausbezahlt, die einen Aufwand für Heizkosten haben 

und  deren  monatliche  Brutto – Einkünfte  den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz im Sinne des  ASVG 

nicht überschreiten. Die Anträge müssen bis spätestens 30. März 2016  beim Gemeindeamt Harmannsdorf 

eingebracht werden. 

Die Gemeinde erklärt sich bereit, unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der  Landesförderung, 

ebenfalls einen einmaligen Zuschuss  für die bevorstehende Heizperiode an bedürftige Gemeindebürgerin-

nen und Gemeindebürger zu gewähren. Die Höhe der Gemeindeförderung – Heizkostenzuschuss 

2015/2016  beträgt  EUR  70,--. 

BERICHTE VOM GEMEINDERAT VOM 6. OKT. 2015 
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 Diensthabender Arzt Ort Tel.Nr.1 Tel.Nr.2 

  Oktober 2015 

  24. - 27. Dr. JELL Marcus    Leobendorf 02262 - 66140 141 

  31. Dr. FIDLER-STRAKA Gabriela  Spillern 02266 - 80825 141 

  November 2015 

  01. - 02. Dr. FIDLER-STRAKA Gabriela Spillern 02266 - 80825 141 

  07. - 09. Dr. KALSER Ernst Rückersdorf-Harmannsdorf 02264 - 7219 141 

  14. - 16. Dr. JELL Marcus Leobendorf 02262 - 66140 141 

  21. - 23. Dr. REIF Kurt Rückersdorf-Harmannsdorf 02264 - 6488 141 

  28. - 30. Dr. FIDLER-STRAKA Gabriela  Spillern 02266 - 80825 141 

  Dezember 2015 

  05. - 07. Dr. KALSER Ernst Rückersdorf-Harmannsdorf 02264 - 7219 141 

  08. - 09. Dr. FIDLER-STRAKA Gabriela Spillern 02266 - 80825 141 

  12. - 14. Dr. JELL Marcus  Leobendorf 02262 - 66140 141  

  19. - 21. Dr. FIDLER-STRAKA Gabriela Spillern 02266 - 80825 141 

  23. - 28. Dr. REIF Kurt Rückersdorf-Harmannsdorf 02264 - 6488 141 

  30. - 31.  Dr. JELL Markus  Leobendorf 02262 - 66140 141 

              

ÄRZTEBEREITSCHAFTSDIENST  an  den  WOCHENENDEN 

 Ordinations- Gemeindearzt  praktischer Arzt Zahnarzt Wahlarzt - Würnitz 

 zeiten: Dr. REIF Dr. KALSER  Dr. PALMAN Dr. ERNSTBERGER 

  02264/6488 02264/7219 02264/7316 02263/37173 

 Montag: 08.00 - 11.00 11.00 - 13.00 09.00 - 11.15 

  17.00 - 19.00  12.30 - 16.00 18.00 - 19.00 

 Dienstag: 08.00 - 12.00 10.00 - 13.00 09.00 - 11.15 

    12.30 - 18.00 

 Mittwoch: keine 15.00 - 17.00 09.00 - 11.15 16.00 - 18.00 

 Donnerstag: 08.00 - 12.00 keine  09.00 - 11.15 

  17.00 - 19.00   12.30 - 18.00 

 Freitag: 08.00 - 12.00 11.00 - 13.00 09.00 - 11.15 15.00 - 17.00 

ORDINATIONSZEITEN 

KINDERÄRZTIN in Lerchenau 

Frau Dr. MARTUCCI–IVESSA 

Ordination nach Vereinbarung  0664 – 461 8 563  

HAUTÄRZTIN in Würnitz auch an Sonn- u. Feiertagen 

Frau Dr. BODNAR  2112 W¿rnitz Franz-Lehar Gasse 51 
Ordination nach Vereinbarung   0676 ï 62 97 213;  02263 7317 

Alle Kassen Wahlärztin,  www.schoen-und-gesund.at 
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MÜLLTONNEN 

Immer wieder kommt es vor, dass Liegenschaftseigentümer die Mülltonnen auf öffentlichem Gut vor ihrem 

Haus stehen lassen. Mülltonnen sind grundsätzlich auf Privatgrund zu situieren. Nur im Zuge der Entleerung 

sind sie an der Grundgrenze auf öffentlichem Gut so zu positionieren, dass die Entsorgungsfirma ohne grö-

ßere Hindernisse die Tonnen entleeren kann. 

Mülltonnen auf öffentlichen Plätzen ( wie zum Beispiel bei Kindergräten und den Schulen) sind nicht dazu 

da, den privaten Müll zu entsorgen. 


